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bort naé SRaggabe feiner Stag mitzuarbeiten, llnb nun
jögert nictjt langer, tretet bei!"

©ie wirtfch aftlicbe Sage be!@ewetbe! im
Santon göneb ig, aßgemetn gefprocben, ntcgx wefenî»
ïtc^ beffer geworben, SRandje .fpanbwerfer, fo führt ber
cllgemetne Sériât weiterhin au!, ïja&en un! geftagt, feit
Jahrzehnten mit ber Vefdjaffung son Irbeit nie fo oiel
äRübe unb (Sorge gebebt ju haben, at! gerabe in ber
tetjtcn Qeit. ©aju fournit, bafî oudb ouf ber Sanbfdjaft
infolge ber Sxtfe, wetc|e hie Sanbwirtfebaft burcbzumacben
bat, eine ©tocfung ber gewerblichen Jäiigfeit eingetreten
ift; e! wirb namentlich barauf hlngewiefen, bag bie Sauf:
traft unb bie ßabKrag auf bent Sanbe jurücfgegangen
ift. @! bebarf fur «nfer |j>anbwerf unb ©emerbe bel
©infame! aßet ©nergfe, um biefe ferneren Reiten ertrag»
lieb P übergeben.

©ie genoffenfcEtaftHd^e ©niwieftung, bie

jwar im Raubet, in ber Sanbrnirifdjaft unb in Sonfu»
mentetsfreifen auêgebebnter ift ail im eigentlichen ®e»

werbe, roirb fdjarf im luge behalten, ba namentlich bei

Verfauf!organifationen ber |)ang ju fielet ©jpanfion cor»
banben ift unb roteberbolt Übergriffe auf rein gewerbliche
unb baubmertlmägige ©ebiete fegjufieüen waren, Jn
Vetbinfeung bamit wirb feiten! ber ©erbanblorgane auch
ten ©ruft! unb bem Sarteüwefen prüfenbe lufmerfam
feit gefdjenft.

Jm beruflichen iBilbunglwefen macht bie oom
Verbanb gewûnfcijte Vereinfachung ber Vetuflberatung
gortfebritte ; ju begrüben ift ba! ©rfcheinen ber non ber
febwetjerifebenßentratgeße beraulgegebenen „SRicbtttnten",
bie einem mitflichen Vebürfni! entfpreeben.

©ubmiffion!» Vef djwerben fonnten oom ©efte»
tariat teilweife mit ©rfolg ertebigt werben, ©er Vor»
ftanb weift aber auch beute wieber mit glachbrucf bar»

auf ig«» bßg in aßen £»unbmerfen, gang befonber! aber
im Vaugewerbe, bem SaIfulation!wefen mebr Ve-
athtung gefdjenft werben mug. „SBenn wir oon ben
Vebörben bie Vertiefft(f)tigung ber SaIMaiion!grunbfäbe
oertangen, bürfen wir felbfi hierin nid)t rücfgänbtg fein".

©! folgen bie Veridjtergattungen über bie benfwür»
bigen Verbanb!oerangattungen be! Jabte! 1926: bie
©etegiertenoerfammtung in 3Bäben!wil mit bem au!ge=
jetchneten iReferat oon ®r. ©agtanui über „@taat!wirt=
fc^aft unb ißrioatwirtfebafi" unb ber einheitlichen Sunb»
gebung gegen weitere VerfiaaUichung!=®enbenjen ; bie
fßräfibentewSouferengen, bie ber Vefprechung ber SBirt»
ßhafülage gewibmet waren (ßoflpotitif, lrbeit!maxft,
lanbwirtfdjaftliche Srife) ; enblich ber fantonate ©ewerbe»
tag oom 14. fRooember in 3ütic|, ber ftdj mit 154 gegen
6 Stimmen für bie monopoïfreie Söfung ber ©etretbe»
frage au!fprad|.

®ie Vericbte ber 31 ©ef tionen geben ein feljr
tntereffante! Vitb ber totalen Irbeit, wobei bie Vereine
am 3üri<fjfee fid) febr wobt feben taffen bürfen. ©e»
werbltcbe ©djutfragen, aftueöe @efet;e!oorlagen, lu!»
fiefiungen, ©ewerbefübrer, gsaußet» unb lu!oerfauf§»
wefen, Sotfutation, Vucbbattung, ©ariffragen k. bitbeten
©toff ju nubbrhtgenben ©ebatten unb Vefcblüffen. lud)
in ben 15 Verufloerbänben ifi getgig gearbeitet
worben. 11. a. nimmt man SenntnÜ, bag ber Unter»
oerbanb VI be! Vuchbrucferoeretn! oor feiner fReorga»
nifation jum Verechnmtg!ftei! VI gebt unb ber Veget»
lung ber bamit oerbunbenen tarigidjen ©urdpbrung!»
organe, ©le Verbanbtungen bel ©oiffeutmeifieroerbanbe!
befeblugen bie Vereinheitlichung bet ©arife. ©er Santin»
fegermeiget»Verbanb wünfc|t, bag bie ©emeinben bei ber
2BaM fcer Samlnfegcrmeiger gewiffenbafter barauf achten
mögen, bag fie gelernte SReifter berufen, unb nicht ein»
fach Vütger berücffidjtigen, bie fonfi ber ©emeinbe ju
Saften faßen. ©er ©djmtebe» unb 3Bagnermelgeroerbanb

ftagt über ftarfen tRüöEgang ber Verbiengmögltdjfeit, we!«
halb gdb bie VerbanbÜettung mit oerfcf)iebenen gäßen
oon ©chmugfonfurrenj ju befaffen hatte, ©aneben bit»
beten — wie in fag aßen übrigen Verbctnben — ©artf»
angetegenbeiten, ßwifeben» unb ©Cbtugprüfungen ber Sebr»
tinge ©tog ber Verbanbtungen.

®ie ßabre!rechnung fchtiegt bei gr 18,533 ©innab'
men mit einem Vorfchtag oon gr. 1892 ab.

ßm ©äj tug wort be! aßgenteinen Vérifié! wirb
ben Vebörben für ßutrauen unb ©ntgegenfommen, ben

©e!tion!oorgänben für bie SRitarbeit gebanft. „2Bir
freuen un!, täglich fefifießen ju bürfen, bag unfer Ver»
banb auf fegem Voben gebt unb trolj ber Srife, welche
einjetne Verufe burdbjufämpfen baben, froben SRute! tu
bie 3uïunft btiden barf. Ünfere Veiben gärfen geh-

fdrliiiHdclrniftn in Mon 3iri4.
©er jürcherif^e Santonlrat bat In feiner ©i^ung oom

21. SRärj biefe! ßabte! ba! ißoftutat feiner ©efdbäft!»
prüfung!!ommiffion mit 86 gegen 75 Stimmen gutge»
beigen, ba! ben Vegtcrunglrat einlabet, bte grage einer
©eitreolfion be! jüräjetifcben Sebrtinglgefehe! ju prüfen
unb gegebenenfaß! bem Santonlrate beförbertichft eine Vor»
tage einzubringen. 9trn 3. ßuli metbete Santonlrat gr.
f)oranb an ber freien Sonferenj be! Santonatoerban»
be! jürcherifcher taufmannifchex Vereine In Jorgen bie

SBünfche bel faufmännighen ißetfonal! ju blefer tReoifion
an. ©eine 3tu!fütirungen, bie überbte! einen SRüdEblidE

geben über bie ©ntwiätung ber jürchetifchen Sebrtingl»
gefehgebung, ftnb nun im ©ruete erfdjienen. ©er 3««'
tratfefretär ber Vereinigung fdbmetjerigber Stngegeßten»
oerbänbe erinnert baran, bag feit 1906, ba ba! beute gel»

tenbe, auf ber Drbnung ber Verufllebre unb bem Db»
tigatorium ber ©chute unb ber Sebrtinglprüfung beru»

benbe ©efet} gefc^affen würbe, bte ßabl ber faufmänni»
fchen Sebrttnge îaum 400 betrug, 1925 bagegen aber
1573, 1904 beganben fünf faufmännifebe gortbitbungl»
fchulen, bie 103,000 granten ©uboentionen entgegen»
nahmen, 1925 bagegen neun mit 648,000 grauten @ub=

oentionlfumme.
©te tRéoifion be! ©efe^el mug geh auf brei Sont»

pteje befdbränten, tiäm(id) auf Vegimmungen über ben

beffern ©^uh ber Sebrtinge, Vegimmungen jur
^ebung ber Dualität ber Verufltebre unb jur
beffern Stulbitbung ber augerbatb ber Verufllebre
im Verufe tätigen ßugenbltdjen.

Vei ber ergen ©ruppe fämen all ©rgättjung jum
gettenben ®efe| in grage bie ©ewäbrung oon gerten,
Staufen» unb llnfaßoerfi^erung, ©efunbbeltlaulwei! oor
Stniritt ber S?bre unb wirtfame gefunbbeitttebe gürforge
ju ©ungen ber ßugenblidjen. ßm 3tnfc|lug an ba! gel»
tenbe ©efeh gnb nadb fwranb ju prüfen: ber Umfang
öer läglidben 2lrbeit!jett, wobei eine Verfügung ber jebn»
fiünbigen SRajimatarbeitljeit unb namentlich eine SRege»

tung ber Übereitarbeit in! luge gefagt werben bürfte.
luc| bie ßabl ber währenb ber Irbeitljett frei ju ge»
benben ©tunben ig mngritten unb wirb ju teben geben,
©te oier ©tunben, bie ba! ©efeg tjeacte oorgeht, reiche«
für einen genügenben Unterricht nidht mehr au! unb tat»
fachtidg wirb btefe ßa'tß bi§ jum ©oppelten überfchritten.
luch ber ©ettunglbereich bei ©efe^el ift neu ju um»
fdjräben; e! foßten unter £>anbel!gefchäft bte Verwat»
(ung, bie tRechtlbureaujc unb bie Verfehrlunternehcnungen
einbezogen werben unb bie Sehrtinge in biefen „in fauf»
männtf^er Irt" geführten Vetrieben bem ©efe^e unter»
geßt fein.

®ie Vegimmungen jur ^ebung ber Dualität ber Ve»

rufêlehre ftnb notwenbig, benn ba! ©efeh haö« ft<h
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dort nach Maßgabe seiner Kraft mitzuarbeiten, Und nun
zögert nicht länger, tretet bei?"

Die wirtschaftliche Lage desGewerbes im
Kanton Zürich ist, allgemein gesprochen, nicht wesent-
lich besser geworden. Manche Handwerker, so führt der
allgemeine Bericht weiterhin aus, haben uns geklagt, seit
Jahrzehnten mit der Beschaffung von Arbeit nie so viel
Mühe und Sorge gehabt zu haben, als gerade in der
letzten Zeit. Dazu kommt, daß auch auf der Landschaft
infolge der Krise, welche die Landwirtschaft durchzumachen
hat, eine Stockung der gewerblichen Tätigkeit eingetreten
ist; es wird namentlich darauf hingewiesen, daß die Kauft
kraft und die Zahlkraft auf dem Lande zurückgegangen
ist. Es bedarf für unser Handwerk und Gewerbe des
Einsatzes aller Energie, um diese schweren Zeiten ertrag-
lich zu überstehen.

Die genossenschaftliche Entwicklung, die

zwar im Handel, in der Landwirtschaft und in Konsu-
mentenkreisen ausgedehnter ist als im eigentlichen Ge-
werbe, wird scharf im Auge behalten, da namentlich bei

Verkaufsorganisalionen der Hang zu steter Expansion vor-
Handen ist und wiederholt Übergriffe aus rein gewerbliche
und handwerksmäßige Gebiete festzustellen waren. In
Verbindung damit wird seitens der Verbandsorgane auch
den Trusts und dem Kartellwesen prüfende Aufmersam
keit geschenkt.

Im beruflichen Bildungswesen macht die vom
Verband gewünschte Vereinfachung der Berufsberatung
Fortschritte; zu begrüßen ist das Erscheinen der von der
schweizerischen Zentralstelle herausgegebenen „Richtlinien",
die einem wirklichen Bedürfnis entsprechen.

Submissions-Beschwerden konnten vom Sekre-
tariat teilweise mit Erfolg erledigt werden. Der Vor-
stand weist aber auch heute wieder mit Nachdruck dar-
auf hin, daß m allen Handwerken, ganz besonders aber
im Baugewerbe, dem Kalkulationswesen mehr Be-
achtung geschenkt werden muß. „Wenn wir von den
Behörden die Berücksichtigung der Kalkulationsgrundsätze
verlangen, dürfen wir selbst hierin nicht rückständig sein".

Es folgen die Berichterstattungen über die denkwür-
digen Verbandsveranstaltungen des Jahres 1926: die
Delegiertenversammlung in Wädenswil mit dem ausge-
zeichneten Referat von Dr. Cagianut über „Staatswirt-
schaft und Privatwirtschaft" und der einheitlichen Kund-
gebung gegen weitere Verstaatlichungs-Tendenzen; die
Präsidenten-Konferenzen, die der Besprechung der Wirt-
schaftslage gewidmet waren (Zollpolitik, Arbeitsmarkt,
landwirtschaftliche Krise) ; endlich der kantonale Gewerbe-
tag vom 14. November in Zürich, der sich mit 154 gegen
6 Stimmen für die monopolfreie Lösung der Getreide-
frage aussprach.

Die Berichte der 31 Sektionen geben ein sehr
interessantes Bild der lokalen Arbeit, wobei die Vereine
am Zürichsee sich sehr wohl sehen lassen dürfen. Ge-
weibliche Schulfragen, aktuelle Gesetzesvorlagen, Aus-
stellungen, Gewerbeführer, Hausier- und Ausverkaufs-
wesen, Kalkulation, Buchhaltung, Tariffragen rc. bildeten
Stoff zu nutzbringenden Debatten und Beschlüssen. Auch
in den 15 Berufsverbänden ist fleißig gearbeitet
worden. U. a. nimmt man Kenntnis, daß der Unter-
verband VI des Buchdruckervereins vor seiner Reorga-
nisation zum Berechnungskreis Vl steht und der Beste!-
lung der damit verbundenen tariflichen Durchsührungs-
organe. Die Verhandlungen des Caiffeurmeisteroerbandes
beschlugen die Vereinheitlichung der Tarife. Der Kamin-
fêgermeister-Berband wünscht, daß die Gemeinden bei der
Wahl der Kaminfegermeister gewissenhafter darauf achten
mögen, daß sie gelernte Meister berufen, und nicht ein-
fach Bürger berücksichtigen, die sonst der Gemeinde zu
Lasten fallen. Der Schmiede- und Wagnermeisterverband

klagt über starken Rückgang der Verdienstmöglichkeit, wes-
halb sich die Verbandsleitung mit verschiedenen Fällen
von Schmutzkonkurrenz zu befassen hatte. Daneben bil-
deten — wie in fast allen übrigen Verbänden — Tarif-
angelegenheiten, Zwischen- und Schlußprüfungen der Lehr-
linge Stoff der Verhandlungen.

Die Jahresrechnung schließt bei Fr 18,533 Einnah-
men mit einem Vorschlag von Fr. 1892 ab.

Im Schlußwort des allgemeinen Berichtes wird
den Behörden für Zutrauen und Entgegenkommen, den

Seklionsvorständen für die Mitarbeit gedankt. „Wir
freuen uns, täglich feststellen zu dürfen, daß unser Ver-
band auf festem Boden steht und trotz der Krise, welche
einzelne Berufe durchzukämpfen haben, frohen Mutes in
die Zukunft blicken darf. Unsere Reihen stärken sich.

LehrlingMsezreiiWn im Kmtm Mich.
Der zürcherische Kantonsrat hat in seiner Sitzung vom

21. März dieses Jahres das Postulat seiner Geschäfts-
Prüfungskommission mit 86 gegen 75 Stimmen gutge-
heißen, das den Regierungsrat einladet, die Frage einer
Teilrevision des zürcherischen Lehrlingsgesetzes zu prüfen
und gegebenenfalls dem Kantonsrate beförderlichst eine Vor-
läge einzubringen. Am 3. Juli meldete Kantonsrat Fr.
Horand an der freien Konferenz des Kantonaloerban-
des zürcherischer kaufmännischer Vereine in Horgen die

Wünsche des kaufmännischen Personals zu dieser Revision
an. Seine Ausführungen, die überdies einen Rückblick
geben über die Entwicklung der zürcherischen Lehrlings-
gesetzgebung, sind nun im Drucke erschienen. Der Zen-
tralsekretär der Vereinigung schweizerischer Angestellten-
verbände erinnert daran, daß seit 1906, da das heute gel-
tende, auf der Ordnung der Berufslehre und dem Öb-
ligatorium der Schule und der Lehrlingsprüfung beru-
hende Gesetz geschaffen wurde, die Zahl der kaufmänni-
schen Lehrlinge kaum 400 betrug, 1925 dagegen aber
1573, 1904 bestanden fünf kaufmännische Fortbildungs-
schulen, die 103,000 Franken Subventionen entgegen-
nahmen, 1925 dagegen neun mit 648,000 Franken Sub-
ventionssumme.

Die Revision des Gesetzes muß sich auf drei Kom-
plexe beschränken, nämlich auf Bestimmungen über den

bessern Schutz der Lehrlinge, Bestimmungen zur
Hebung der Qualität der Berufslehre und zur
bessern Ausbildung der außerhalb der Berufslehre
im Berufe tätigen Jugendlichen.

Bei der ersten Gruppe kämen als Ergänzung zum
geltenden Gesetz in Frage die Gewährung von Ferien,
Kranken- und Unfallversicherung, Gesundhettsausweis vor
Antritt der Lehre und wirksame gesundheitliche Fürsorge
zu Gunsten der Jugendlichen. Im Anschluß an das gel-
tende Gesetz sind nach Horand zu prüfen: der Umfang
ver täglichen Arbeitszeit, wobei eine Verkürzung der zehn-
stündigen Maximalarbeitszeit und namentlich eine Rege-
lung der llberzeitarbeit ins Auge gefaßt werden dürfte.
Auch die Zahl der während der Arbeitszeit frei zu ge-
benden Stunden ist umstritten und wird zu reden geben.
Die vier Stunden, die das Gesetz heute vorsieht, retchen
für einen genügenden Unterricht nicht mehr aus und tat-
sächlich wird diese Zahl bis zum Doppelten überschritten.
Auch der Geltungsbereich des Gesetzes ist neu zu um-
schreiben; es sollten unter Handelsgeschäft die Vermal-
iung, die Rechtsbureaux und die Verkehrsunternehmungen
einbezogen werden und die Lehrlinge in diesen „in kauf-
männischer Art" geführten Betrieben dem Gesetze unter-
stellt sein.

Die Bestimmungen zur Hebung der Qualität der Be-
rufslehre sind notwendig, denn das Gesetz habe sich in
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biefes Vejiehung nie doG aulgeroirït. ©er Vegierunglrat
ïann für einzelne Verufe ©onberbefthnmungen auffteGen :

el fragt fi® nun, ob ni®t au® bie faufmännif®en Ve=

rufe biefeë 25oEtelI§ teilhaftig metben bürften. ©te Ober*
oufftc£)t bet ©ireftion bet Volflrmrif®aft, bie fi® na*
trtersilidE» mit ber Über»tufun g ber Sehrocrtrâge unb ben
SehiHnglprüfungen befaßt, foïïte erweitert roerben, foba|
ft® biefe 'RontroGe au® auf bie Seit bel 53efte^crt§ bel
Sehrnerhältniffel unb nic£)t nur auf bie geit feinet Ve*
giânbung unb Aufhebung erftrecït. Sine Kontrolle, bie
unhaltbare Sehrperhäliniffe fefthält, befiehl nicht. ©iefe
lufga&e tonnte ben Rreilprfifungllommiffionen pgemtefen
werben. f>eute prüft niemanb, ob ber Sehttn elfter gensaf»
ber Vorf®rift bel ©efeljel na® heften Kräften für bie

3lulbilbung fcrgt. Überhaupt muß bet Vorf®rift, eine

jwedmctfjige Vethenfoige in ber Stneignung ber Rennt*
niffe unb geirtigfeiten p bea®ie«, beffer nach gelebt nier-
ben. ©te Vefätnpfuug ber Seht tingljü®terei bur® ctae
Vef®tânîung ber S<# bet Sehrlinge hat Si®t= unb
©éattenfetten. Rantonlrat fjoranb hofft, ben groecf bur®
bie beffere RoniroGe ber SehroerhäÜnfffe p erreichen. 8lu®
ber UnterfteGung ber gemerblmäfjigen prioaten fianbkl»
fluten unter bie ©taatlauffi®t foß mit SSorfid^t begegnet
œetbeit, ebenfo bem S08unf®e nach 'einer groif^enprß»
fang, ®ur® ©rfahtungen mit ber äür®erif®en IRegte=

rung gem®igt, perfprtdjt jt® ber Vetfaffes au® oon ber
Veftimmung bei Dbligationenre®iel, baff VormaGebr*
oerträge oerein&art werben fönnen, ni®t »tri ; er roünfctjt
baher im «Dinierten Sehtlinglgefetj einen ißafful, ber
mehr ©arantten für bie ©ur®führung biefer Obligationen*
re®tli®en @rmä®tigung bietet.

©te Vefiimmungen pr befferen Sfalbilbung ber auffer*
halb ber Vetufllehre ftef>enben, im Berufe tätigen

'

Qu*
genblt®en feefe^Iagen gefe|l!®el Veulanb. ©iefe fönnte
bur® eine ©rroeiterung bei ©eliimglberei®el erret®t
Werben: ©ie Vaiionalifietung unb bfe 3tnmenbung neuer
SHethoben hat eine neue ©attung faufmännif®en |jilfl=
pcrfonall gef®affen, bal ft® auf bie Vebienung »on
Vureaumaf®tners fpejialifiert hat. !u® biefe Sente, bie
leine eigentliche faufniännif®e Sel)te abfoloieren, füllten
pm 93efti£%e einer beruflichen gortbübunglf®ule Der»
pfli®iet fein, ©ie Siebenten, bie gegen biefen 3Bunf® in
îaufmânnif®en Greifen aufgetaut ftnb, weil bamit bal
Vübunglniöecm bei ©tanbel he*untergebiûcît merben
fönnte, [tab jet firent worben.

0olMr!$êaft.
Sur Sïewtdfjfrcge. (K. M.-Rorr.) ©®on feit einiger

Seit hat bal @ibgenöffif®e Irbeitlamt bie grage
bei Vettrittl ber @®weis jum internationalen überein*
tommen betreffenb bie Verttenbung won Vleiroetjs pm
Staftri® einem näheren ©tubium unierpgen. ©ie Vor*
arbeiten gehen nunmehr bem 3lbf®lufü entgegen, ©elt
«er Veroffentli®ung eine! oorläufigen Veti®te§ ftnb im
loefentlichen folgenbe äfiagnahmen getroffen roorben : ©I
Würbe eine paritätif'dhe gachlommiffion etngefe^f,
beftçhenb aul Vertretern bel SHaler» unb ©ipfer
Weifteroerbanbel unb bei Vau* unb Wolgast*
betteroerbanbel, Slialer, bie ftdEj in cerfdjtebenen
p'|ungen mit bem fßroblem befaßte. Sebent mürben
w fe<h§ ©täbten: Sürich, Vera, ©t. ©aßen, ©chaffhaufen,
Jteuenburg, Saufanne, ©rhebungen über bie Vermenbung
bon Vletraeifj unb bleifreien meinen garben im SDÎaler*
semerbe nnb bie bamit gemalten ©rfahrungen burchge=
mbtt. ©(hlie|lid| mürben jmei oerfehiebene unabhängige
<-Spertett>@utadjten eingeholt. »#r » ^t ®Çftû§t auf bie ©rgebniffe aGer biefer Vorarbeiten

W bie gachlommiffion etnftimmig mit folgenber
^fwng einnerftanben erflärt:

1. Von einem gättjlic^en ober teilmeifen Verbot
ber Vermenbung can Vletmet^ beim Slnftri^
mirb gurjeit obgefehen.

2. ©agegen ftnb SRa^nahmen pm ©c|uSje ber Sltaler

p treffen, mie fie im internationalen Übeteinüommen be*

treffeub bie Vermenbung oon Vleiroei| pm Slnftrid) s?or*

gefehen ftnb.
3. ®al Dbligatortum ber UnfaGoerft^erung ifi aul*

pbehnen auf biejenigen nicht feljr pijfeeidten SJlaletbe*
triebe, bie ihm bi§&er nicht unterfteüt roaren.

4. ©urch ein hierp geeignetel Qnftitut foHen miffen*
fchaftlidhe IMetfuctjungen unb Verfuche über Sinfiridj*
färben gemalt m erb en unb bie grage ihrer Süormierung
geprüft merben.

©al ©ibgenöfftf^e Slrbeitlamt mirb ftch pr Ibïla*
rung biefer legten grage mit ber ©ibgenöffifchen SHate*

rialprüfunglanfialt in Verbinbung feiert «ab mirb fesner
noch mit ber Sdjtndj. UnfaGoerfidj«attg§=lnfMf in ber
grage ber ©chuhmafnahnten nnb bet Slulbehnnng bei
Dbligatoriuml ber ÜnfaHoerficherung gühlung nehmen.

@1 ifi p ermatten, öaf? biefe Arbeiten binnen furgent,
beenbigt merben lönnen, fo ba| bie Stellungnahme bei
Vunblratel unb feine Verithterfiatiung an bie eibgenöf*
ftfdhen State noch im Senfe Sie fei 3a|rei erfolgen lann.

Oettaaatvtsea.
©eguug be§ ©^meijer. V)er!lunt5e§ tu Suri®.

Im 9. unb 10. September tagt in Süricb ber Schwei*
jetif®e SBetï6unb, um über feine Infgaben unb Siele

p oerhanbeln.

@®«)6iptif®e ©epesteres* Kttb SRöbelgef®8fte.
Unter bem Vorfih oon Sentralpräftbent $ulel 9Bg|,
St. ©aßen, fanb ,ln ©hur bie gut befuchte Qahrel*
tagung bel Verbanbe! Schroeiprifcher ©apererer* unb
Sflöbeigefcpfte fiatt. Sie ©eneraloerfammlung geneh*

migte bilhtffionllol Sahrelberi®t unb fRedjnnng, fotoie
bie Vorfchlâge betreffenb Vubget unb Qahrelbeiträge
(bilherige). Vei ben SBahlen mürbe ber lettenbe lui*
fc|uff poGphltg roteber beftatigt; innerhalb belfelben tritt
an CgteUe bei prüditretenben Vorfthenben neu all Qen*
tralpräfibent §anl meidet, Vera. 9Il§ Seiter ber
©efdhäftlftelle trntrbe ber bilherige ©. Vauer, Stögen,
für eine weitere 3lmtlperiobe betätigt SBichitge gragen
unb Vorîommniffe auf bem ©ebiete ber Vertragl* nnb
Verfehnnsrhältttiffe mit ben Siefer anten mürben behau*
belt, gerner mürbe befchloffe«, eine meitere Vt ei ft er*
Prüfung im gebtuar 1928 abphalten, ooraulfiehtli®
in Vafel.

'
©er Dbmann ber ©ubïoœmiffion, @. ©tuba®,

©t. ©alien, hielt ein Sfteferat, über bal äRaterial iR.ofi*
haar. ïïco.cij ben Verhanblungen fanb am ©amitag etn
gamilienabenb fiatt. ©ie Sagung mürbe mit etaer gahrt
nc® Slrofa unb einem SRiitaglbanfett bafelbft gef®loffen.

©ritte gemssbli^e ©tttöfenreife. (*) ©ie für bie Seit
oom 24. ©eptember bil 3. Dïtober 1927 norgefehene
britte gemerbli®e ©iubienreife na® ber ttaliesif®en unb
franpfif®en Violera, oerbunben mit Vefid)tigung roi®ti*
ger ©emerbe* unb Snbuftrte Stabliffemeute ber befu®ten
©egenben, begegnet in ben Kretfen bei f®meiprif®en SOtit«
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dieser Beziehung nie voll ausgewirkt. Der Regierungsrat
kann für einzelne Berufe Sonderbeftimmungeu aufstellen:
es fragt sich nun, ob nicht auch die kaufmännischen Be-
rufe dieses Vorteils teilhastig werden dürsten. Die Ober-
aussicht der Direktion der Volkswirtschaft, die sich na-
mentlich mit der llbervrüfung der Lehrvenräge und den
LehrlingsprZfungen befaßt, sollte erweitert werden, sodaß
sich diese 'Kontrolle auch auf die Zeit des Bestehens des

Là Verhältnisses und nicht nur auf die Zei: sewer Be-
gràdung und Aufhebung erstreckt. Eine Kontrolle, die
unhaltbare Lehrverhältnisse festhält, besteht nicht. Diese
Ausgabe könnte den Kreisprüfungskommisfionen zugewiesen
werde«. Heute prüft niemand, ob der Lehrmeister gemäß
der Vorschrift des Gesetzes nach besten Kräften für die

Ausb'àmg sorgt. Überhaupt muß der Vorschrift, eine
zweckmäßige Reihenfolge in der Aneignung der Kennt-
mssZ und Fertigkeit«» z« beachten, besser nachgelebt wer-
den. Die Bekämpfung der LehrlingszÜchterei durch ekie
Beschränkung der Zahl der Lehrlinge hat Licht- und
Schattenseiten. Kantonsrat Horand hofft, den Zweck durch
die bessere Kontrolle der Lehroerhälwisse zu erreichen. Auch
der Unterstellung der gewerbsmäßigen privaten Handels-
schulen unter die Staatsaufsicht soll mit Vorsicht begegnet
werden, ebenso dem Wunsche «ach einer Zwischenprü-
fang. Durch Erfahrungen mit der zürcherifchen Regie-
rung gewitzigt, verspricht sich der Verfasser auch von der
Bestimmung des Obliaationenrechtes, daß Rormallehr-
vertrage vereinbart werden können, nicht viel; er wünscht
daher im revidierten Lshîlingsgesetz einen Passus, der
mehr Garantien für die Durchführung dieser obligations«.-
rechtlichen Ermächtigung bietet.

Die Bestimmungen zur besseren Ausbildung der außer-
halb der Berusslehre stehenden, im Berufe tätigen

' Ju-
gendlichen beschlagen gesetzliches Neuland. Diese könnte
durch eine Erweiterung des Geltungsbereiches erreicht
werden. Die Rationalisierung und die Anwendung neuer
Methoden hat eine neue Gattung kaufmännischen Hilfs-
personals geschaffen, das sich auf die Bedienung von
Bureaumaschinen spezialisiert hat. Auch diese Leute, die
keine eigentliche kaufmännische Lehre absolvieren, sollten
zum Besuche einer beruflichen Fortbildungsschule ver-
pflichtet sein. Die Bedenken, die gegen diesen Wunsch in
kaufmännischen Kreisen aufgetaucht sind, weil damit das
Bildungsniveau des Standes heruntergedrückt werden
könnte, sind zerstreut worden.

SMWMKM.
Zur Bleiweißfmge. (X. N.-Korr.) Schon seit einiger

Zeit hat das Eidgenössische Arbeitsamt die Frage
des Beitritts der Schweiz zum internationalen überein-
kommen betreffend die Verwendung von Bleiweiß zum
Anstrich einem näheren Studium unterzogen. Die Vor-
arbeiten gehen nunmehr dem Abschluß entgegen. Seit
der Veröffentlichung eines vorläufigen Berichtes sind im
wesentlichen folgende Maßnahmen getroffen worden: Es
wurde eine paritätische Fachkommission eingesetzt,
bestehend aus Vertretern des Maler- und Gipser-
weistexverbandes und des Bau- und Holzar-
betterverbandes. Maler, die sich in verschiedenen
«ltzungen mit dem Problem befaßte. Zudem wurden
w sechs Städten: Zürich. Bern, St. Gallen, Schaffhausen,
-aeuenburg, Lausanne, Erhebungen über die Verwendung
von Bleiweiß und bleifreien weißen Farben im Maler-
llewerbe und die damit gemachten Erfahrungen durchge-
luhrt. Schließlich wurden zwei verschiedene unabhängige
^kperten-Gutachten êtngehoV. W--T

^."stützt auf die Ergebnisse aller dieser Vorarbeiten
A sich die Fachkommission einstimmig mit folgender
L-isung einverstanden erklärt:

1. Von einem gänzlichen oder teilweisen Verbot
der Verwendung van Bleiweiß beim Anstrich
wird zurzeit abgesehen.

2. Dagegen sind Maßnahmen zum Schutze der Maler
zu treffen, wie sie im internationalen Übereinkommen be-

treffend die Verwendung von Bleiweiß zum Anstrich vor-
gesehen sind.

3. Das Obligatormm der Unfallversicherung ist aus-
zudehnen auf diejenigen nicht sehr zahlreichen Malerde-
triebe, die ihm bisher nicht unterstellt waren.

4. Durch à hierzu geeignetes Institut sollen wissen-
schaftlichs Untersuchungen und Versuche über Anstrich-
färben gemacht werden und die Frage ihrer Normierung
geprüft werden.

Das Eidgevössische Arbeitsamt wird sich zur Abklä-
rung dieser letzte« Frage mit der Eidgenössischen Mate-
nalprüsvngscmstalt in Verbindung setzen und wird ferner
noch mit der Schweiz. Unfallversicherungs-Anstalt in der
Frage der Schutzmaßnahmen und der Ausdehnung des

Obligatorinms der Unfallversicherung Fühlung Mhmen.
Es ist zu erwarte«, daß diese Arbeiten binnen kurzem

beendigt werden können, so daß die Stellungnahme des
Bundsrates und seine Berichterstattung an die eidgeuös-
fischen Räte noch im Laufe dieses Jahres erfolgen kann.

SêO«â»«K.
Tagung des Schweizer. WêrSuàs « Zürich.

Um 9. und 10. September tagt in Zürich der Schwei-
zerische WêZkbund, um über seine Ausgaben und Ziele
zu verhandeln.

Schweizerische Tapezierer- Kud Möbelgeschäfte.
Unter dem Vorsitz von Zentralpräsident Jules Wyß,
St. Gallen, fand, in Chur die gut besuchte Jahres-
tagung des Verbandes Schweizerischer Tapezierer- und
Möbelgeschäfte statt. Die Generalversammlung geneh-
migte diskussionslos Jahresbericht und Rechnung, sowie
die Vorschläge betreffend Budget und Jahresbeiträge
(bisherige). Bei den Wahlen wurde der leitende Aus-
schuß vollzählig wieder bestätigt; innerhalb desselben tritt
an Stelle des zurücktretenden Vorsitzenden neu als Zen-
tralpräsident Hans Schweizer, Bern. Als Leiter der
Geschäftsstelle wurde der bisherige C. Bauer. Trogen,
für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Wichtige Fragen
und Vorkommnisse auf dem Gebiete der Vertrags- und
Verkehrsverhältnisse mit den Lieferanten wurden behan-
delt. Ferner wurde beschlossen, eine wettere Meister-
Prüfung im Februar 1928 abzuhalten, voraussichtlich
in Basel.

'
Der Obmann der Subkommission. C. Studach,

St. Gallen, hielt à Referat, über das Material Roß-
haar. Nach den Verhandlungen fand am Samstag ein
Familienabend statt. Die Tagung wurde mit einer Fahrt
nach Arosa und einem Mittagsbankett daselbst geschlossen.

Dritte gewerbliche Studienreise. (*) Die für die Zeit
vom 24. September bis 3. Oktober 1927 vorgesehene
dritte gewerbliche Studienreise nach der italienischen und
französischen Riviera, verbunden mit Besichtigung wichti-
ger Gewerbe- und Industrie Etablissements der besuchten
Gegenden, begegnet in den Kreisen des schweizerischen Mit-
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